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Gemeinde Böel 
(Amt Süderbrarup, Kreis Schleswig-Flensburg) 
 

1. Änderung / Erweiterung Bebauungsplan Nr. 2
für das Gebiet „Alte Landstraße“ 
- Bebauungsplanaufstellung im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB - 

 

 

Begründung 
Stand Entwurf (Öffentliche Auslegung / Behördenbeteiligung)  

 

1. Lage und Umfang des Plangebietes 

Das ca. 1,2 ha umfassende Plangebiet liegt im Südwesten der Ortslage von Böel; es schließt 
unmittelbar östlich an das seinerzeit aus dem Ursprungs-B-Plan Nr. 2 entwickelte Baugebiet an.  

Der Plangeltungsbereich bezieht im Westen einen kleinen Teilbereich des Ursprungs-B-Planes 
ein und reicht im Osten bis an das an der Lindenallee gelegene Pastorat heran (unter Einbezie-
hung des Pastoratsgartens). 

 

2. Planungserfordernis 

Seit 2005 ist der Bebauungsplan Nr. 2 „Alte Landstraße“ rechtswirksam. Der B-Plan konnte da-
mals nur für einen ersten Bauabschnitt in Kraft gesetzt werden, weil andernfalls der seinerzeit 
der Gemeinde zur Verfügung stehende wohnbauliche Entwicklungsrahmen überschritten worden 
wäre. Nachstehende Abbildung zeigt den Ursprungsplan und das damalige Layout für die Ge-
samtfläche. 

 
Abb.: Planzeichnung Ursprungsplan                                                                            o.M. 
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Nachdem der erste Bauabschnitt zwischenzeitlich umgesetzt wurde und der Gemeinde ein 
neues Kontingent an Wohneinheiten1 zur Verfügung steht, soll nunmehr die Siedlungsentwick-
lung in die zwischen Alter Landstraße und Lindenallee gelegene Freifläche hinein fortgesetzt und 
zum Abschluss gebracht werden.  

Die Planung stellt eine Maßnahme der Innenentwicklung dar. Da durch die Planung zudem of-
fenkundig keine UVP-pflichtigen Vorhaben begründet und keine Natura 2000-Gebiete beein-
trächtigt werden und auch keine Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass bei der Planung Pflichten 
zur Vermeidung oder Begrenzung der Auswirkungen von schweren Unfällen nach § 50 Satz 1 
des Bundesimmissionsschutzgesetzes zu beachten sind, wird der Bebauungsplan im beschleu-
nigten Verfahren nach § 13a BauGB aufgestellt. Grundvoraussetzung für die Anwendbarkeit des 
beschleunigten Verfahrens ist die Einhaltung eines der in Abs. 1 des § 13a BauGB genannten 
Schwellenwerte an zulässiger Grundfläche (Nr. 1 = 20.000 m² / Nr. 2 = 70.000 m²). Die maximal 
mögliche Größe der Grundfläche (GR) des Bebauungsplanes beträgt, bei einer Größe des Plan-
gebietes von ca. 1,2 ha, zwangsläufig weniger als 20.000 m². Es kommt hier also die Verfah-
rensvariante Nr. 1 des § 13 Abs. 1 Satz 2 zum Tragen. 

Träger des Vorhabens sind die Grundstückseigentümer, dies ist für den Großteil der Fläche die 
Ev.-Luth. Kirchengemeinde Süderbrarup, der nördliche Abschnitt ist in Privatbesitz.  

Die Aufstellung des Bebauungsplanes ist erforderlich, um die beabsichtigte wohnbauliche Ent-
wicklung in geordneter und verträglicher Form in die gegebene städtebauliche und landschaftli-
che Situation einzufügen. 

 

3. Entwicklung der Planung  

3.1  Raumordnung und Landesplanung 

Die Gemeinde Böel liegt im ländlichen Raum im Nahbereich des Unterzentrums Süderbrarup. 
Als Gemeinde ohne ergänzende überörtliche Versorgungsfunktion, die also keinen Schwerpunkt 
für den Wohnungsbau darstellt, deckt Böel (nur) den örtlichen Bedarf. Hierzu können gemäß 
Landesentwicklungsplan (LEP)2 im Zeitraum von 2022 bis 2036, bezogen auf den Wohnungsbe-
stand am 31. 12.2020, neue Wohnungen im Umfang von bis zu 10 Prozent gebaut werden 
(wohnbaulicher Entwicklungsrahmen). 

Der Wohnungsbestand in Böel betrug am Stichtag (31.12.2020) 330 Wohnungen3; mithin beträgt 
der Entwicklungsrahmen = 33 Wohnungen. Im Jahr 2022 gab es 4 Baugenehmigungen und eine 
Baufertigstellung4. Bei vorgesehenen 11 Baugrundstücken, von denen 4 auch zu Doppelhaus-
grundstücken geteilt werden können, ergeben sich max. 11 + 4 = 15 Hauptwohnungen. Unter-
geordnet sind zudem auch Einliegerwohnungen zulässig; hiervon wird jedoch i.d.R. nur selten 
Gebrauch gemacht. Insofern ist davon auszugehen, dass sich die Planung in den wohnbaulichen 
Entwicklungsrahmen einfügt und zugleich noch ausreichend Reserve für den verbleibenden Zeit-
raum verbleibt. 

 

3.2  Flächennutzungsplan 

Bebauungspläne sind nach § 8 Abs.2 BauGB regelmäßig aus dem Flächennutzungsplan (FNP) 
zu entwickeln.  

Der Flächennutzungsplan5 war bereits im Jahr 2000, also vor Aufstellung des Ursprungs-B-Pla-
nes, durch Darstellung einer Wohnbaufläche „W“ für die Gesamtfläche geändert worden (vgl. 
nachstehende Abb. der 11. Änderung FNP). 

                                                 
1 vgl. Kap. 3.1 „Raumordnung und Landesplanung“ 
2 Landesentwicklungsplan Schleswig-Holstein – Fortschreibung 2021, Kap. 3.6.1 „Wohnungsbauentwick-
lung in den Gemeinden“ 
3 Quelle: Statistikamt Nord 
4 ebd. 
5 gemeinsamer FNP der Gemeinden des Amtes Süderbrarup, wirksam 1973 
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Abb.: Ausschnitt Planzeichnung 11. Änd. FNP mit Darstellung des B-Plangebietes                              o.M. 

Aus vorstehender Abbildung ist ersichtlich, dass die nordwestliche wie auch die südöstliche Ecke 
des Plangebietes über die FNP-Darstellung der Wohnbaufläche hinausgehend in das dort jeweils 
ausgewiesene „MD“ (dörfliches Mischgebiet“) hineinragen. Auch sieht der B-Plan an seiner öst-
lichen Grenze, also auf der Nahtstelle zwischen dem MD und der Wohnbaufläche, die Festset-
zung des Pastoratsgartens als Grünfläche vor. Da die Abweichungen flächenmäßig nur gering 
sind und zudem die abweichenden Nutzungen jeweils nicht gebietsuntypisch sind (Wohnen im 
MD, Grünflächenanteile auf Baugrundstücken im MD wie auch im Wohngebiet), wird die Planung 
als noch aus dem FNP entwickelt und eine Änderung (hier: durch Berichtigung) des FNP als 
nicht erforderlich erachtet.  

 

4. Ziele und Inhalte der Planung 

4.1  Planungskonzept 

Mit der Erweiterung des Baugebietes „Alte Landstraße“ soll für den kurz- bis mittelfristigen Bedarf 
Wohnbauland für die familiengerechte Wohneigentumsbildung im Einfamilienhaus bereitgestellt 
werden. Die seinerzeit mit dem Ursprungsplan begonnene wohnbauliche Entwicklung in diesem 
Bereich der Ortslage soll damit zum Abschluss gebracht werden.  

Das damalige, für die Gesamtfläche ausgelegte Planungskonzept sah ausschließlich die Bebau-
ung mit freistehenden Einfamilienhäusern vor. Dem Gedanken des flächen –und kostensparen-
den Bauens folgend soll nunmehr in Teilbereichen auch die Bebauung mit Doppelhäusern mög-
lich sein. Eine weitere Verdichtung (Reihenhäuser/Mehrfamilienhäuser) wird an diesem Standort 
als nicht sinnvoll erachtet, da das Plangebiet am Ende einer langen, ausschließlich durch Ein-
zelhausbebauung geprägten Siedlungslage liegt.  

Vorgesehen ist die Ausweisung von 11 Baugrundstücken6 für freistehende Einfamilienhäuser in 
offener, eingeschossiger Bauweise. Die Flächengrößen der Baugrundstücke liegen zwischen ca. 
660 m² und 850 m² (i.M. ca. 760 m²).  

  

                                                 
6 Ein weiteres Grundstück, in der Planzeichnung mit der Nr. „0“ bezeichnet, ergibt sich aus dem Rückbau 
des bestehenden Wendeplatzes. Dieses Grundstück sollte sinnvollerweise dem südlich anliegenden Bau-
grundstück (FSt 131) zugeschlagen werden. 
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Abb.: Bebauungsvorschlag7                                                                                                                      o.M. 

Die Erschließung erfolgt von Westen her über den im ersten Bauabschnitt (Ursprungsplan) be-
reits ausgebauten Teil der Wohnstraße. Vom Ende der Wohnstraße (Wendeplatz) aus ist eine 
Fußwegverbindung über das Pastoratsgelände hinweg zur Lindenallee vorgesehen. Ein Stich-
weg erschließt die im nördlichen Bereich gelegenen Baugrundstücke.  

Am Ende des Wendeplatzes, an der Fußwegverbindung gelegen, ist eine kleine öffentliche Grün-
fläche als Mehrgenerationen-Spiel- und Aufenthaltsfläche („Quartierstreffpunkt“) vorgesehen. 
Der im Plangebiet befindliche Knick sollte ursprünglich -nach Osten verschoben- erhalten wer-
den. Wegen der zukünftig gegebenen Binnenlage zwischen Bauflächen ist nach Abstimmung mit 
der Unteren Naturschutzbehörde nunmehr die Rodung des Knicks vorgesehen. Als Grünzäsur 
zwischen der alten Dorflage und dem Neubaugebiet dient aber weiterhin der Pastoratsgarten mit 
seinem Baumbestand.  

 

4.2  Regelungsgehalte des Bebauungsplanes 

Der Bebauungsplan soll Grundlage sein für eine der Lage des Plangebietes und seiner Umge-
bung in Dichte und Maßstab angemessene Wohnbebauung in offener Bauweise mit freistehen-
den Einfamilienhäusern und anteilig auch Doppelhäusern. Die Gemeinde will dabei den zukünf-
tigen BauherrInnen/BewohnerInnen einerseits einen möglichst weiten Spielraum zur Berücksich-
tigung individueller Vorstellungen und Möglichkeiten einräumen, andererseits aber auch einen 
unabdingbaren Mindestrahmen für die Entwicklung des Plangebietes im Hinblick auf die Ausge-
staltung des Orts- und Landschaftsbildes setzen. Im Interesse einer weitgehenden Gleichbe-
handlung wurde hierbei auch der Regelungsgehalt des Ursprungsplanes als Maßstab für den 
Katalog der Festsetzungen herangezogen und weiter entwickelt.  

Zur Sicherung der mit der Planung verfolgten Ziele sieht der Bebauungsplan im Einzelnen fol-
gende Regelungen vor:  

                                                 
7 Der Bebauungsvorschlag ist –als maßstäbliche Druckvorlage- dieser Planbegründung auch als Anlage 
beigefügt. 
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a) Art der baulichen und sonstigen Nutzung 

Die Planzeichnung setzt die für wohnbauliche Nutzung vorgesehenen Bereiche des Plangebie-
tes als allgemeines Wohngebiet (WA) nach § 4 BauNVO fest. Dort können Wohngebäude und 
andere nach der Zweckbestimmung zulässige und wohnverträglich Nutzungen eingerichtet wer-
den. 

Ferienwohnungen / Ferienhäuser können im allgemeinen Wohngebiet regelmäßig als nicht stö-
rende Gewerbebetriebe bzw. Betriebe des Beherbergungsgewerbes ausnahmsweise zulässig 
sein (vgl. § 13a BauNVO). Auch wenn die Gefahr einer ungewollten Fehlentwicklung des geplan-
ten Wohngebietes in diese Richtung als nicht sehr wahrscheinlich erachtet wird, soll das Ferien-
wohnen vorsorglich auf einen wohngebietsverträglichen Rahmen eingeschränkt werden, indem 
Ferienwohnungen nur zulässig sind als dem Hauptzweck (Wohnen) untergeordnete Anlage (so 
als „Einliegerwohnung“ oder Ferienzimmer).  

Im Zusammenhang mit den Regelungen zur Steuerung des Gebietscharakters im WA ist auch 
die textliche Festsetzung zur Begrenzung der Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden zu sehen. 
Dies soll vordringlich der Sicherung und Wahrung des angestrebten Gebietscharakters eines 
aufgelockerten Familien-Wohngebietes mit entsprechend geringem Verkehrsaufkommen und 
demgemäß ausgelegter Erschließung dienen. Die Wahrung eines solchen Gebietscharakters 
liegt zudem auch im berechtigten Interesse der AnwohnerInnen. Andererseits ermöglicht die 
Festsetzung das Einrichten einer Einliegerwohnung, z.B. für pflegebedürftige Familienangehö-
rige oder zur Erzielung von Mieteinnahmen. So lässt sich z.B. ein Zusatzeinkommen zur Rente 
erzielen, wenn die Kinder aus dem Hause sind und entsprechend Raum frei wird. Erfahrungsge-
mäß ist aber davon auszugehen, dass tatsächlich nur in wenigen Fällen die zweite Wohneinheit 
eingerichtet wird.  

Neben den Wohnbaugebieten werden flächenhaft noch folgende Nutzungsarten festgesetzt: 

Die kleine Spiel- und Aufenthaltsfläche am Ende des Wendeplatzes wird als öffentliche Grünflä-
che mit der Zweckbestimmung „Spielplatz“ festgesetzt. Ebenfalls als (private) Grünfläche festge-
setzt ist der Pastoratsgarten, der mit seiner Vegetation eine markante Grünzäsur zwischen der 
alten Dorflage mit dem Pastorat und dem neuen Baugebiet darstellt. 
Weiterhin festgesetzt sind die der Erschließung des Plangebietes dienenden öffentlichen Stra-
ßenverkehrsflächen und die vom Wendeplatz ausgehend durch den Pastoratsgarten verlaufende 
öffentliche Fußwegverbindung.  

 

b) Maß der baulichen Nutzung / Höhenlage 

Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die Festsetzung der Grundflächenzahl 
(GRZ), der zulässigen Zahl der Vollgeschosse (Z) und der maximalen Gebäudehöhe (GH).  

Vorgesehen ist eine GRZ von 0,28 für die Einzelhaus-Grundstücke (Teilgebiete 1, 3 und 4). Die-
ser gerade bei größeren Baugrundstücken nicht geringe Wert8 trägt dem Umstand Rechnung, 
dass im Hinblick auf Barrierefreiheit zunehmend „ebenerdig“ mit entsprechend höherem Grund-
flächenanspruch gebaut wird; auch fordert der Wärmeschutz immer größere Wandstärken und 
letztlich müssen auch zwei Stellplätze/Garagen auf dem Grundstück untergebracht werden. In 
den Teilgebieten 2 und 5 sind auch Doppelhäuser auf dann verhältnismäßig kleineren Grundstü-
cken zulässig; hier ist die GRZ demgemäß mit 0,38 entsprechend höher angesetzt.  
Die festgesetzte Zahl der Vollgeschosse soll in Verbindung mit der begrenzten Höhenlage des 
Erdgeschoss-Fußbodens und der darauf bezogenen Gebäudehöhe ein übermäßiges, das Orts- 
und Landschaftsbild beeinträchtigendes Ausgreifen in die Höhe verhindern. Dies bedeutet, dass 
regelmäßig zwingend die Eingeschossigkeit (Z = I) festgesetzt wird. Die Gebäudehöhe von 
durchgängig 8,50 m ist insofern ein für die vorgesehene Bebauung (bei ausgebautem Steildach) 
notwendiges, aber auch ausreichendes Maß.   

                                                 
8 Zuzüglich der regelmäßig zulässigen Überschreitung für Garagen, Nebenanlagen usw. (vgl. § 19 Abs. 4 
BauNVO) ergibt sich eine Gesamt-GRZ von 0,42. 
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Bezugsebene für die Gebäudehöhe ist die Erdgeschoss-Fußbodenhöhe, diese wiederum bezo-
gen auf die mittlere Gradientenhöhe des vor dem jeweiligen Grundstück liegenden Straßenab-
schnitts. Die in der Planzeichnung festgelegten Höhenlagen der Straßen entstammen dem aktu-
ellen Stand der Erschließungsplanung (Höhe Schachtdeckel). 

 

c) Bauweise / Überbaubare Grundstücksfläche  

Im Plangebiet gilt regelmäßig die offene Bauweise, so dass die Gebäude mit seitlichem Grenz-
abstand zu errichten sind. Zulässig sind durchgängig Einzelhäuser. Um auch flächen- und kos-
tensparenderes Bauen zu ermöglichen sind in Teilbereichen auch Doppelhäuser zulässig.  

Die überbaubaren Grundstücksflächen („Baufenster“) sind so festgelegt, dass ausreichend Spiel-
raum zur Platzierung der Hauptgebäude auf den Grundstücken gegeben ist, gleichzeitig aber 
eine gewisse Ordnung der Baukörper und das Offenhalten zusammenhängender Freiflächen 
gewährleistet ist.  

 

d) Grünordnerische Festsetzungen  

Auf der festgesetzten Grünfläche (Parkanlage Pastoratsgarten) sind drei das Orts- und Land-
schaftsbild prägende Großbäume als zu erhalten festgesetzt. 

Zur Durchgrünung des Gebietes sind Baumpflanzungen im öffentlichen Straßenraum und auch 
auf den Baugrundstücken festgesetzt; dort ist je Baugrundstück mindestens ein Baum zu pflan-
zen (hier bieten sich insbesondere Obstgehölze an). Am Südrand des Plangebietes ist –in Fort-
setzung der entsprechenden Festsetzung im Ursprungsplan- ein Pflanzstreifen festgesetzt. 

Die Anpflanzungen dienen insgesamt der Gliederung bzw. Eingrünung des Plangebietes und 
dessen Einbettung in die Umgebung. Zudem haben Sie Einfluss auf das Kleinklima (Küh-
lung/Verdunstung) und sind Lebensraum für eine Vielzahl von Tieren. Gleichermaßen dienen sie 
als gestalterische Klammer für die im Rahmen der zulässigen Bandbreite mögliche und zu er-
wartende individuelle Vielfalt an baulichen Gestaltungsformen. 

Zur Reduzierung des Oberflächenwasserabflusses ist festgesetzt, dass das auf Wegen und Ter-
rassen anfallendes Niederschlagswasser zu versickern ist. 

 

e) Örtliche Bauvorschriften / Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen 

Festsetzungen zur äußeren Gestaltung baulicher Anlagen (Örtliche Bauvorschriften) sollen im 
Zusammenwirken mit den übrigen Festsetzungen ein der Lage des Plangebietes und den städ-
tebaulichen Zielvorstellungen entsprechendes Gesamtbild der Geschlossenheit und Ausgewo-
genheit sicherstellen, ohne die individuellen Belange und Möglichkeiten der Bauherrinnen und 
Bauherren unangemessen einzuengen. Insofern wird durchweg ein relativ weiter Gestaltungs-
spielraum eingeräumt. 

Bezüglich der Gestaltung der Gebäude und ihrer „Außenwirkung“ ist die Ausbildung der Fassa-
den und mehr noch der „Dachlandschaft“ von besonderer Bedeutung. Daher werden hierzu ört-
liche Bauvorschriften erlassen, die eine angemessene Gestaltung hinsichtlich Form und Farbge-
bung bzw. Materialien sicherstellen sollen. Neben dem regionaltypischen Sattel- und (Krüppel-) 
Walmdach sollen dabei auch gegeneinandergestellte Pultdächer zulässig sein, die –insbeson-
dere bei geneigtem Gelände– auch versetze Geschossebenen (sog. „Split-Level“) ermöglichen. 

Glänzende / reflektierende Dacheindeckungen sollen wegen ortsgestalterisch unerwünschter 
Fernwirkungen durch Reflexionen vermieden werden. Somit sollen nur matte Eindeckungen zu-
lässig sein. Der Glanzgrad für matte Oberflächen beträgt nach DIN EN ISO 2813 von < 5% 
(stumpfmatt) bis < 30 % (seidenmatt). Bei Dachziegeln wären dies unbeschichtete bzw. engo-
bierte, nicht aber edelengobierte oder glasierte Pfannen. 

Die Regelungen betreffen im Wesentlichen die Hauptbaukörper; für untergeordnete Teile der 
Hauptgebäude wie auch für Nebenanlagen/Garagen/Carports werden Abweichungen hiervon 
zugelassen (z.B. Glasdach und -Wand des Wintergartens, Flachdach-Carport usw.). 



Gemeinde Böel: 1. Änderung und Erweiterung B-Plan Nr. 2     •     Begründung     •     Stand Entwurf (Dezember 2023) 

Seite 7 

 

Die Gemeinde legt -neben der Gebäudegestaltung- auch Wert auf eine angemessene Gestal-
tung (und Wahrnehmbarkeit) des Straßenraumes einschließlich der ihn mitprägenden Vorgärten. 
Hierzu wird die Zulässigkeit von Garagen/Carports mit ihren Zufahrten und von Nebenanlagen 
räumlich eingeschränkt (vgl. Text Ziff. 4). Zu den sogenannten „Schottergärten“ sei in diesem 
Zusammenhang angemerkt, dass diese bereits nach § 8 LBO unzulässig sind und die Gemeinde 
daher keine „konkurrierende“ Regelung in die örtlichen Bauvorschriften aufnimmt; es wird dort 
aber ausdrücklich auf den § 8 LBO hingewiesen.  

Um den öffentlichen Straßenraum von ruhendem Verkehr der AnwohnerInnen möglichst freizu-
halten, wird festgesetzt, dass auf jedem Baugrundstück zwei Stellplätze nachzuweisen sind. 

Aspekte des ökologischen bzw. klimagerechten Bauens werden u.a. durch die Zulässigkeit von 
Gründächern und Solaranlagen berücksichtigt9.  

 

5. Erschließung 
 

5.1 Verkehr 

Die Erschließung erfolgt von Westen her über den im ersten Bauabschnitt (Ursprungsplan) be-
reits ausgebauten Teil der Wohnstraße „Alte Landstraße“ und deren Verlängerung in das Plan-
gebiet hinein. Da eine Durchfahrtmöglichkeit in Richtung Lindenallee, also über das Pastorats-
gelände, nicht vorgesehen ist, muss die Haupterschließungsachse als Stichstraße mit einer für 
Müllfahrzeuge ausreichend dimensionierten Wendeanlage ausgebaut werden. Der vorhandene 
Wendeplatz wird hierzu um ca. 30 m nach Osten verlagert.  

Zur Erschließung der nördlichen Grundstücke ist ein 4,5 m breiter Wohnweg in die Tiefe der 
Fläche vorgesehen, der am Ende als Wendehammer für PKW ausgebildet wird und dort seitlich 
einen Park- und Grünstreifen erhält. Der Stichweg wird im Einmündungsbereich aufgeweitet, um 
das Einfahren auch größerer Fahrzeuge (Feuerwehr) zu ermöglichen. Die Aufweitung kann zu-
dem als Abstellfläche für Müllbehälter genutzt werden, da der Stichweg nicht von Müllfahrzeugen 
befahren werden wird (fehlende Wendeanlage) und die Müllbehälter somit an Abfuhrtagen an 
die Wohnstraße zu verbringen sein werden. 

Um auf kurzem Wege zu den zentralen dörflichen Einrichtungen zu gelangen, wird eine Fußweg-
verbindung über das Pastoratsgelände hinweg zur Lindenallee eingerichtet. 

 

5.2  Ver- und Entsorgung 

Die Versorgung mit Trink- und Löschwasser, Elektrizität, Telekommunikation wie auch die Ab-
wasserentsorgung soll durch Anschluss an die bestehenden Netze erfolgen. Die Abstimmungen 
hierzu mit den jeweiligen Ver- und Entsorgungsträgern wie auch mit der örtlichen Feuerwehr 
erfolgen im Weiteren im Rahmen der Erschließungsplanung. 

Das Erschließungskonzept sieht vor, das Baugebiet im Trennsystem zu entwässern. Zur Minde-
rung des Oberflächenwasserabflusses soll anfallendes Niederschlagswasser zumindest anteilig 
versickert werden (siehe auch Kap. 6.6).  

Eine für Müll-Fz ausreichend dimensionierte Wendeanlage ist am östlichen Ende der Planstraße 
vorgesehen. Die Hinterlieger-Grundstücke am Stichweg sind durch die Entsorgungsfahrzeuge 
nicht anfahrbar; die Abfallbehälter werden daher am Abfuhrtag an die Planstraße zu verbringen 
sein. 

 
  

                                                 
9 Und auch das Gebot des § 8 LBO (Verbot von „Schotter-Gärten“) entfaltet neben der gestalterischen 
gleichermaßen eine ökologische Wirkung. 
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6. Umwelt 
(Naturschutzfachlich-landschaftsplanerische Aspekte bearbeitet durch Büro Naturaconcept, Dipl.-Ing. Alke Buck, 
Sterup) 

 

6.1  Allgemeines 

Da die Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren nach § 13a BauGB er-
folgt, wird entsprechend dortigem Verweis auf § 13 Abs. 3 S. 1 von der Umweltprüfung nach § 2 
Abs. 4, dem Umweltbericht und den zugehörigen, ergänzenden Elementen abgesehen. Weiter-
hin gelten bei der hier zum Tragen kommenden Verfahrensvariante nach Abs. 1 S. 2 Nr. 1 des § 
13a BauGB Eingriffe, die auf Grund der Aufstellung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als 
i.S.d. § 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig, so 
dass aus der Planung heraus kein Ausgleichserfordernis erwächst. Es bedarf hierzu also keiner 
Untersuchung, ob und in welchem Umfang sich bei Durchführung der Planung Eingriffe ergeben 
oder intensivieren.  

Gleichwohl sind sich aufdrängende andere betroffene Umweltbelange zu ermitteln, zu bewerten 
und in die Abwägung einzustellen.  

Auch sind nur „städtebauliche“ Eingriffe in Naturhaushalt und Landschaftsbild i.S.d. §1 Abs. 6 
Nr. 7 Buchstabe a BauGB von der Ausgleichsverpflichtung bzw. der Pflicht zur Berücksichtigung 
dieser Belange in der Abwägung befreit. Sofern Eingriffe in nach anderen Rechtsgrundlagen 
geschützte Güter, vorgenommen werden, sind diese zwingend zu kompensieren. Weiterhin sind 
die Verbotstatbestände zum Artenschutz nach § 44 BNatSchG zu beachten (vgl. nachstehend 
Kap. 7.2.5).  

Nach § 9 Abs. 5 BNatSchG sind bei Planungen die Inhalte der Landschaftsplanung zu berück-
sichtigen, Abweichungen hiervon sind zu begründen.  

 

6.2  Arten- und Biotopschutz 

Bestand und Planung 

Das Plangebiet liegt im Südwesten des Siedlungsbereiches von Böel, im Rücken des Pastorats, 
zwischen der vorhandenen Bebauung Lindenallee und Alte Landstraße. 

Der überwiegende Teil des Plangebietes ist als artenarmes bis mäßig artenreiches Wirtschafts-
grünland anzusprechen. Im Südosten ist ein Teil des Pastoratsgartens ins Plangebiet einbezo-
gen. Dieser ist derzeit noch durch einen Knick (§ 21 LNatSchG) von der Grünlandfläche abge-
grenzt. 

Im Pastoratsgarten sind mehrere große, prägende Laubgehölze sowie einige Obstgehölze vor-
handen. 

Der Knick ist mit den typischen Knickgehölzen bewachsen. Gartenseitig des Knicks hat sich viel 
Schneebeere ausgebreitet. 

Von Westen reicht ein Wendeplatz (wassergebundene Decke) in das Plangebiet hinein. 

Das Plangebiet ist, bis auf einen kleinen Bereich im Südwesten, von Siedlungsflächen umgeben. 
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Abb.: Luftbild mit Plangebiet (Quelle DANord) 

 

Abb.: Pastoratsgarten (18.08.2023)    Abb.: Knick am Pastoratsgarten (18.08.2023) 
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Abb.: wegfallender mehrstämmiger Ahorn (18.08.2023)  

 

Biotopschutz 

Der Knick an der Grenze zum Pastoratsgarten unterliegt dem Biotopschutz.  

Ursprünglich war eine Knickverschiebung vorgesehen. Die Untere Naturschutzbehörde wies je-
doch darauf hin (mail vom 31.03.2023), dass an dieser Stelle eine Rodung erfolgen soll, da der 
zu verschiebende Knick zukünftig in einer Binnenlage liegen würde. 

Zur Umsetzung der Planung müssen 77 m Knick gerodet werden. Die Knickrodung ist im Ver-
hältnis 1:2 auszugleichen. Als Ausgleich sind somit 154 m Knick neu anzulegen. Derzeit wird 
geprüft, ob der Ausgleich über eine Knickneuanlage oder ein Ökokonto erbracht werden soll. 

Der Antrag auf Knickrodung wird vor Satzungsbeschluss bei der Unteren Naturschutzbehörde 
gestellt. 

 

Baumschutz 

Die Fällung von orts- bzw. landschaftsbildprägenden Bäumen (Stammumfang >2 m) bedarf einer 
Genehmigung durch die Untere Naturschutzbehörde. Fällungen sind entsprechend auszuglei-
chen. In Ausnahmefällen können auch Bäume >1 m Stammumfang als landschaftsbildprägend 
gelten. 

Die im Plangebiet vorhandenen Bäume sind in nachstehender Abbildung und Tabelle dargestellt.  

Die abgängigen Bäume (durch ein Baufenster tangiert) werden entsprechend gekennzeichnet 
(roter Kreis, in der Tabelle hinterlegt).  
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Ortsbildprägende Bäume, die erhalten werden können, werden im Bebauungsplan als zu erhal-
tend festgesetzt. 

Durch Optimierung der Planung (Verschwenkung des Fußweges) kann der ortsbildprägende 
Baum Nr. 6 erhalten werden. 

Ein ortsbildprägender Baum (Nr. 5, Ahorn 3stämmig) muss zur Umsetzung der Planung gerodet 
werden. Hinsichtlich des Ausgleichserfordernisses sind die zwei stärksten Stämme heranzuzie-
hen (beide jeweils ca. 160 cm). Als Ausgleich dafür sind 5 Ersatzbäume zu pflanzen. 

Der Antrag auf Rodung des ortsbildprägenden Baumes wird vor Satzungsbeschluss bei der Un-
teren Naturschutzbehörde gestellt. 

Folgende Ersatzbäume werden im Plangebiet gepflanzt: 

 Ein Straßenbaum an der Zufahrtstraße (Hochstamm, 3 xv., Stammumfang 14-16) 

 Zwei Bäume auf der Grünfläche am Parkstreifen im Norden (Hochstamm, 3 xv., Stammum-
fang 14-16) 

 auf jedem Baugrundstück (insgesamt 11) ist mindestens ein heimischer standortgerechter 
Baum zu pflanzen (Hochstamm, 3 xv., Stammumfang 12-14) 

 
Abb.: Baumbestand im Plangebiet    (Kartengrundlage Vermessungsbüro Bach & Paulsen) 
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Baum 
Nr. 

Baumart Stammumfang  
cm 

Bemerkungen Erhalt / Rodung 

1 Linde 90  Rodung 

2 Ulme 94 schrägstehend Rodung 

3 Esche 82 geschädigt Rodung 

4 Ahorn 120 steht im Knick Rodung 

5 Ahorn 3stämmig, je ca. 160 ortsbildprägend Rodung 

6 Ahorn 170 ortsbildprägend Erhalt mit Festsetzung 

7 Ahorn 60 schrägstehend Erhalt 

8 Kastanie 140 steht im Knick Rodung 

9 Ulme 160 ortsbildprägend Erhalt mit Festsetzung 

10 Ahorn 210 ortsbildprägend Erhalt mit Festsetzung 

11 Ahorn 160  Rodung 

12 Kastanie 240 eng stehend mit Nr. 13, 
nicht prägend 

Erhalt 

13 Ahorn 110  Erhalt 

14 Ulme 82  Erhalt 

 

15 Ulme 85  Erhalt 

16 Ulme 70  Erhalt 

17 Ulme 2stämmig, 80/85  Erhalt 

18 Ulme 120  Erhalt 

19 Pappel 60  Erhalt 

20 Pappel 65  Erhalt 

21 Pappel 65  Erhalt 

22 Ahorn 110  Erhalt 

Tabelle: Baumbestand im Plangebiet 

 

Artenschutzrechtliche Bewertung gem. §§ 44, 45 BNatSchG  

Anlass und Aufgabenstellung 

Im Rahmen der vorliegenden Planung ist der Artenschutz gem. § 44 (1) BNatSchG zu beachten. 
Dabei ist zu prüfen, ob es zu einer Verwirklichung der Verbotstatbestände kommen kann bzw. 
ob durch die Maßnahme besonders oder streng geschützte Arten betroffen sind.  

Einem besonderen Schutz unterliegen hierbei Tier- und Pflanzenarten der Anhänge A oder B der 
EG-Verordnung Nr. 338/97, des Anhangs IV der Richtlinie 92/43/EWG sowie europäische Vo-
gelarten gem. EU-Vogelschutzrichtlinie.  

Die nach BNatSchG streng geschützten Arten sind in Anhang A der EG-Verordnung Nr. 338/97 
und in Anhang IV der Richtlinie 92/43/EWG benannt. 

Zur Beurteilung, ob durch den geplanten Eingriff besonders oder streng geschützte Arten gem. 
Definition des BNatSchG betroffen sind, erfolgt eine Relevanzprüfung anhand einer Ortsbege-
hung und aufgrund einer Potenzialanalyse. 

Auf eine Datenabfrage beim Landesamt für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume wurde 
aufgrund der Kleinräumigkeit des überplanten Landschaftsausschnitts verzichtet. 
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Beschreibung des Vorhabens 

Im Plangebiet ist die Ausweisung von insgesamt 11 Baugrundstücken geplant. Zum überwiegen-
den Teil wird eine von Siedlungsflächen umgebene Grünlandfläche (artenarmes bis mäßig ar-
tenreiches Wirtschaftsgrünland) in Anspruch genommen. Weiterhin wird durch die Bauflächen 
ein 10 m (Norden) bis 20 m (Süden) breiter Streifen des Pastoratsgartens überplant, ebenso wie 
ein Knick (§ 21 LNatSchG), der derzeit den Garten zur Grünlandfläche abgrenzt. 

Im Pastoratsgarten sind mehrere große, prägende Laubgehölze sowie einige Obstgehölze vor-
handen. 

Von der Planung sind folgende Biotoptypen betroffen:   

 artenarmes bis mäßig artenreiches Wirtschaftsgrünland 

 Knick (§ 21 LNatSchG) 

 Gartenfläche mit Gehölzstrukturen (Einzelbäume) 

 

Relevanzprüfung 

In der Relevanzprüfung wird ermittelt, für welche der potenziell vorkommenden Arten eine Be-
einträchtigung durch das Vorhaben bewertet werden muss. 

Auf der Grundlage der vorhandenen Biotoptypen bietet das Plangebiet Potenzial für das Vor-
kommen folgender Tierarten: 

 Fledermäuse (Altbäume, Knick) 

 Vögel (Gebäude, Gehölzstrukturen) 

 

Fledermäuse 

Alle Arten stehen im Anhang IV der FFH-Richtlinie. Altbäume (Baumhöhlen, Spalten) haben eine 
potenzielle Bedeutung als Quartierstandort für Fledermäuse. 

Die zur Rodung vorgesehenen Bäume Nr. 1, 2, 3, 4 und 11 weisen keine fledermausrelevanten 
Strukturen auf (keine Höhlungen oder ausreichend tiefe Spalten oder Rindenablösungen). Bei 
Baum Nr. 8 (Kastanie im Knick) waren einzelne Astabbrüche vorhanden, die aber nicht weiter 
ausgefault waren. 

Der Stamm des zur Rodung vorgesehenen Baumes Nr. 5 (Ahorn 3stämmig) ist dicht mit Efeu 
bewachsen (s. Foto Bestand) und konnte somit nicht auf Höhlungen kontrolliert werden. 

Baumhöhlungen müssen von Fledermäusen frei anzufliegen sein. Mit Ästen oder Efeu verhan-
gene Baumhöhlungen werden üblicherweise gemieden (mögliche Beschädigung der Flughäute). 

Somit ist davon auszugehen, dass im Plangebiet keine Gehölze mit potenzieller Bedeutung als 
Quartierstandort für Fledermäuse wegfallen.  

Es ist davon auszugehen, dass das Plangebiet durch Fledermausarten als Jagdgebiet genutzt 
wird. Der Knick als lineare Gehölzstruktur kann dabei als Flugroute dienen. Da es sich um einen 
77 m langen, isoliert im Siedlungsbereich liegenden Knickrest ohne Anbindung an das Knicksys-
tem der freien Landschaft handelt, ist nicht von einer hohen Bedeutung als Flugroute auszuge-
hen. Die zukünftigen Gärten im Plangebiet können auch nach Umsetzung der Planung als Jagd-
gebiet dienen. 

Es ist davon auszugehen, dass durch die Planung die lokale Fledermauspopulation nicht nach-
haltig beeinträchtigt wird. 

Eine potenzielle Betroffenheit der Artengruppe Fledermäuse kann somit ausgeschlossen wer-
den.  
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Brutvögel 

Mit dem Vorkommen von Bodenbrütern auf der Grünlandfläche ist aufgrund der umliegenden 
Siedlungsnutzung mit üblicherweise zahlreichen freilaufenden Katzen nicht zu rechnen. 

In den Gehölzstrukturen im Planungsgebiet ist mit Arten der Gehölzbrüter zu rechnen.  

Das Vorkommen von gefährdeten oder seltenen Gehölzbrütern ist unwahrscheinlich, da diese 
Arten eine hohe Sensibilität gegenüber Störungen aufweisen, die im Siedlungsbereich vorhan-
den sind. Im Plangebiet ist mit Arten zu rechnen, die in Schleswig-Holstein weit verbreitetet und 
grundsätzlich ausweichfähig sind.   

 

Prüfung des Eintretens von Verbotstatbeständen 

Relevante Verbotstatbestände hinsichtlich der Artengruppe Vögel sind 

- mögliche Schädigung / Tötung von Individuen gem. § 44 (1) 1 BNatSchG: kann hinsicht-
lich Gehölzbrütern sicher ausgeschlossen werden, da die Gehölzrodung per Gesetz au-
ßerhalb der Brutzeit erfolgt.  

- Erhebliche Störung während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- 
und Wanderzeiten gem. § 44 (1) 2 BNatSchG: kann sicher ausgeschlossen werden, da 
die vorkommenden Arten an die vorhandene Siedlungsnutzung angepasst sind. 

- Mögliche Beeinträchtigung/Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestätten geschützter Ar-
ten gem. § 44 (1) 3 BNatSchG: Der Verlust von Gehölzen führt zu einer Reduzierung des 
Brutplatzangebotes für die lokalen Populationen der hier vorkommenden Arten der Ge-
hölzbrüter (allgemeiner Bedeutung). In der Umgebung des Plangebietes sind zahlreiche 
geeignete Habitate vorhanden, weiterhin sind umfangreiche Gehölzpflanzungen im Plan-
gebiet vorgesehen. Bei den betroffenen, allgemein und weit verbreiteten, im Bestand un-
gefährdeten Arten wird das Ausweichen auf Ersatzbrutplätze nicht zu einer erheblichen 
Beeinträchtigung der betroffenen Populationen führen. Ein Verstoß gegen das Zugriffs-
verbot der Beeinträchtigung/des Verlustes von Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Ge-
hölz- und Gebäudebrüter mit allgemeiner Bedeutung ist nicht zu erwarten. 

 

Fazit 

Die Potenzialanalyse ergab Hinweise für Fledermäuse und Brutvögel als Artvorkommen mit ar-
tenschutzrechtlicher Relevanz im Wirkraum des Vorhabens.  

Hinsichtlich der Artengruppe Fledermäuse kann eine potenzielle Betroffenheit aus folgenden 
Gründen ausgeschlossen werden: 

 Bei den zur Rodung vorgesehenen Bäumen wurden keine Höhlungen oder ausreichend 
großen Spalten festgestellt. 

 Die Nutzung als Jagdgebiet kann auch nach Umsetzung der Planung fortgesetzt werden. 

Hinsichtlich der Artengruppe Brutvögel kann eine potenzielle Betroffenheit aus folgenden Grün-
den ausgeschlossen werden: 

 Gehölzrodung erfolgt per Gesetz außerhalb der Brutzeit 
 Vorkommende Arten sind an die Siedlungsnutzung angepasst 
 Zahlreiche Ausweichhabitate in der Umgebung, Neupflanzung von Gehölzen im Plange-

biet 

 

Natura2000 

In der Umgebung des Plangebietes sind keine Natura2000-Gebiete vorhanden. 
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6.3  Abgleich mit den Aussagen der Landschaftsplanung  

Der überwiegende Teil des Plangebietes liegt gemäß der Entwicklungskarte zum Landschafts-
plan Süderbrarup innerhalb einer Grenze der zukünftigen Bebauung. 

Der östliche Teil des Plangebietes liegt im besiedelten Bereich (Pastoratsgarten). 

 
Abb.: Ausschnitt Entwicklungskarte Landschaftsplan Süderbrarup mit ungefährer Lage des Plangebietes 

Da durch die Planung bereits als Siedlungsfläche vorgesehene bzw. als Siedlungsfläche darge-
stellte Bereiche in Anspruch genommen werden, entspricht die vorliegende Planung im Grund-
satz den Zielen/Aussagen des Landschaftsplans. 

 

6.4  Immissionsschutz 

Im näheren und weiteren Umfeld befinden sich verschiedene Nutzungen, die mit ihren Schalle-
missionen auf das Plangebiet einwirken: Im Süden bzw. Osten verlaufen die Landesstraßen Nr. 
23 bzw. Nr. 28, im Westen des Plangebietes befinden sich Windkraftanlagen, nordwestlich liegt 
eine Hofstelle. Insgesamt ist nicht zu erkennen, dass aus diesen Nutzungen unverträgliche Im-
missionen auf das Plangebiet einwirken; im Einzelnen: 

Verkehrslärm 

Östlich des geplanten Wohngebietes verläuft in ca. 180 m Entfernung die Ortsdurchfahrt (Nor-
derstraße/L 23), südlich in ca. 80 m Entfernung die L 28. Zur Beurteilung des in das Plangebiet 
hineinwirkenden Verkehrslärms wurde eine schalltechnische Untersuchung durchgeführt10. Im 
Ergebnis zeigt sich, dass die Orientierungswerte der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) 
sowohl tagsüber als auch nachts deutlich eingehalten werden, so dass keine über die Mindest-
anforderungen nach DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) hinausgehenden Schallschutzmaß-
nahmen erforderlich sind11.   

                                                 
10 „Schalltechnische Untersuchung für die 1. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Alte Landstraße“ der 
Gemeinde Böel“, T&H Ingenieure, Bremen, 16.05.2023, siehe Anlage 
11 Auch wenn also objektiv nicht von unverträglichen Lärmeinwirkungen auf das Plangebiet auszugehen 
ist, so ist hingegen das subjektive Lärmempfinden individuell unterschiedlich ausgeprägt. Insofern kann 
es sich empfehlen, die Fenster von Schlafräumen/Kinderzimmern an den lärmabgewandten Seiten der 
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Die im Plangebiet gegebenen Außenlärmpegel erfordern Schalldämm-Maße der Außenbauteile 
von 30 dB. Da diese Mindestanforderung an die Luftschalldämmung nach DIN 4109 ohnehin 
regelmäßig einzuhalten ist und durch die üblich verwendeten Außenbauteile erfüllt wird, wird von 
einer entsprechenden Festsetzung abgesehen. 

Ergänzend wird in der schalltechnischen Untersuchung verbal-argumentativ dargelegt, dass die 
planbedingte Zunahme des Straßenverkehrs wegen der geringen Verkehrsmenge keine beacht-
liche Relevanz besitzt.  

Windkraft 

Westlich des Plangebietes befinden sich einige Windkraftanlagen (WKA). Der geringste Abstand 
zum Plangebiet beträgt ca. 670 m. Da der Abstand der WKA zum vorhandenen allgemeinen 
Wohngebiet des Ursprungsplanes wesentlich geringer (ca. 530 m) und auch bereits die Immis-
sionsrichtwerte einzuhalten sind, ist von einer unverträglichen Beeinträchtigung des Plangebie-
tes durch Geräusche oder Schattenwurf der WKA nicht auszugehen. 

Landwirtschaft 

Nordwestlich des Plangebietes liegt in ca. 250 m Entfernung eine Hofstelle (Belegenheit: Am 
Wendteich Nr. 17). 

Aufgrund der großen Entfernung ist von unverträglichen Geruchsimmissionen im Plangebiet 
nicht auszugehen. Diese Einschätzung stützt sich auf ein Geruchsgutachten, das anlässlich ei-
ner Baumaßnahme auf der Hofstelle (Neubau eines Milchviehstalls) von der Landwirtschafts-
kammer Schleswig-Holstein erstellt wurde12. Demnach ist die u.a. für Wohngebiete maßgebliche 
Geruchsschwelle (belästigungsrelevanter Kennwert von 0,1 entsprechend 10% der Jahresstun-
den) bereits in ca. 120 m Entfernung zum Plangebiet unterschritten. 

Neben den vorstehend beschriebenen Geruchsemissionen gehen von der Hofstelle auch 
Lärmemissionen aus. Auch hier ist wegen der großen Entfernung nicht von im Plangebiet auftre-
tenden unverträglichen Lärmimmissionen auszugehen. Es befinden sich Wohngebäude in un-
mittelbarer Umgebung der Hofstelle. Auch wenn diese in einem -weniger störanfälligen- fakti-
schen dörflichen Mischgebiet (MD) gelegen sind, so ist doch bereits in diesem näheren Umfeld 
im Sinne des Gebots der gegenseitigen Rücksichtnahme nicht von unverträglichen Lärmemissi-
onen auszugehen. Laut Baugenehmigung zu o.g. Baumaßnahme vom 10.06.2014 erfolgt die 
Be-und Entlüftung des Milchviehstalls durch offene Traufen und Giebel, also ohne potentiell ge-
räuschträchtige Lüftungsanlagen. Lärmschutzaufllagen wurden im Rahmen der Baugenehmi-
gung nichterteilt.  

 

6.5  Denkmalschutz 

Baudenkmäler 

Die Baudenkmäler der Gemeinde Böel13 liegen östlich des Plangebietes. Beeinträchtigungen 
sind wegen der Entfernung zum Plangebiet und unterbrochener Sichtbeziehungen (verstellte 
Sichtachsen durch vorhandene Bebauung/Grünbestand) nicht zu erkennen  

 

Archäologische Denkmäler 

Das Plangebiet liegt z.T. innerhalb eines archäologischen Interessengebietes. In Folge einer 
Vorabstimmung mit dem Archäologischen Landesamt Schleswig-Holstein (ALSH) wurden vom 

                                                 
Gebäude anzuordnen oder schallgedämmte Belüftungseinrichtungen / raumlufttechnische Anlagen vorzu-
sehen. 
12 „Nachtrag zur Immissionsschutzstellungnahme vom 09.11.2011“, Landwirtschaftskammer S-H, Futter-
kamp, 20.11.2023 
 
13 Baudenkmäler lt. Denkmalliste des Landesamtes für Denkmalpflege, S. 6, Stand 21.08.2023:  
Kirche (ca. 140 m entfernt) / Kirchhof (ca. 70 m entfernt) als Bau –und Gründenkmal / Sachgesamtheit; 
Baudenkmal ehem. Bäckerei, Lindenallee 2 (ca. 100 m entfernt). 
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20.-22.06.2022 Voruntersuchungen durchgeführt mit dem Ergebnis, dass keine relevanten ar-
chäologischen Befunde nachgewiesen werden konnten. Die Flächen wurden daraufhin mit 
Schreiben vom 06.07.2022 vom ALSH zur Bebauung freigegeben.  

Ungeachtet dessen ist stets der § 15 DSchG zu beachten: 

Wer Kulturdenkmale entdeckt oder findet, hat dies unverzüglich unmittelbar oder über die Ge-
meinde der oberen Denkmalschutzbehörde mitzuteilen. Die Verpflichtung besteht ferner für die 
Eigentümerin oder den Eigentümer und die Besitzerin oder den Besitzer des Grundstücks oder 
des Gewässers, auf oder in dem der Fundort liegt, und für die Leiterin oder den Leiter der Arbei-
ten, die zur Entdeckung oder zu dem Fund geführt haben. Die Mitteilung einer oder eines der 
Verpflichteten befreit die übrigen. Die nach Satz 2 Verpflichteten haben das Kulturdenkmal und 
die Fundstätte in unverändertem Zustand zu erhalten, soweit es ohne erhebliche Nachteile oder 
Aufwendungen von Kosten geschehen kann. Diese Verpflichtung erlischt spätestens nach Ablauf 
von vier Wochen seit der Mitteilung.  

Archäologische Kulturdenkmale sind nicht nur Funde, sondern auch dingliche Zeugnisse wie 
Veränderungen und Verfärbungen in der natürlichen Bodenbeschaffenheit.  

 

6.6  Wasserhaushalt 

Das Bauvorhaben führt gegenüber dem Ist-Zustand zu einer deutlich höheren Versiegelung von 
Flächen. Da das Oberflächenwasser zum großen Teil in den Regenwasserkanal abzuleiten ist, 
wird der Wasserhaushalt deutlich geschädigt14.  

Zur Minderung des Oberflächenwasserabflusses kann und soll zumindest das auf den Zuwegun-
gen und den Terrassen und das auf dem öffentlichen Fußweg anfallende Niederschlagswasser 
über die Fläche bzw. den belebten Oberboden angrenzender Freiflächen versickert werden. Zu-
dem sind zur Abflussverzögerung und zur Erhöhung der Verdunstungsrate ergänzende Anpflan-
zungen (Bäume und Hecken) vorgesehen. Im öffentlichen Straßenraum werden zwei „Grünflä-
chen“ (Mittelkreis des Wendeplatzes und Grünstreifen am Ende des Stichweges) eingerichtet. 
Die Maßnahmen sind im Einzelnen in der anliegenden wasserwirtschaftlichen Betrachtung dar-
gestellt. 
Um den Abfluss weiter zu mindern (und zugleich den Wasserverbrauch insbesondere für die 
Gartenbewässerung zu reduzieren), empfiehlt sich zudem der Einbau von Regenwasserzister-
nen. Auch Gründächer können dazu beitragen, die Verdunstungsrate zu erhöhen und den Ab-
fluss zu verzögern. 

 

6.7  Bodenschutz 

Es liegen keine Erkenntnisse zu möglichen Altlasten vor. Sollten bei der Bauausführung orga-
noleptisch auffällige Bodenbereiche angetroffen werden (z. B. Plastikteile, Bauschutt, auffälliger 
Geruch oder andere Auffälligkeiten), ist die untere Bodenschutzbehörde umgehend zu informie-
ren. 

Im Rahmen der Erschließungsplanung und -ausführung ist auf einen schonenden Umgang mit 
dem Boden zu achten. Grundsätzlich sind dabei die Vorgaben des BauGB (u. a. § 202 Schutz 
des humosen Oberbodens), der Bundesbodenschutzverordnung (BBodSchV § 12), des Bundes-
bodenschutzgesetzes (BBodSchG) sowie des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) einzuhalten.  
Fahrzeugeinsätze sind so zu planen, dass die mechanischen Belastungen und die Überrollhäu-
figkeiten in später unbebauten Bereichen minimiert werden. 
Der Boden ist im Zuge der Bauausführung horizont- bzw. schichtenweise auszubauen und zu 
lagern. Beim Wiederauftrag ist auf den lagerichtigen Einbau der Substrate zu achten (Beachtung 
DIN 19731 „Verwertung von Bodenmaterial“). 
Überschüssiger Oberboden ist möglichst ortsnah (auf dem Grundstück) einer sinnvollen Verwer-
tung zuzuführen. Für eine Verwertung des Bodens auf landwirtschaftlichen Flächen ist – bei einer 
                                                 
14 Vgl. anliegende „Bewertung der Wasserhaushaltsbilanz gem. A-RW 1 für Schleswig-Holstein“, 
Haase+Reimer Ingenieure, Busdorf, 05.12.2023 
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Menge ≥ 30 m³ bzw. ≥ 1.000 m² – ein Antrag auf naturschutzrechtliche Genehmigung (Aufschüt-
tung) bei der unteren Naturschutzbehörde zu stellen. 
 

 

6.7  Fazit 

Durch die Planung wird in ein gesetzlich geschütztes Biotop (Knick) und in Bestand orts- und 
landschaftsbildprägender Großbäume eingegriffen. Diese Eingriffe werden durch geeignete Er-
satzmaßnahmen ausgeglichen. Im Übrigen ist nicht zu erkennen, dass die Planung erhebliche 
umweltrelevante Auswirkungen zeitigt. 

 

7. Flächenbilanz 
 

 

 

 

 

  

Nutzung Fläche Anteil 

 [m²] [%] 

Allgemeines Wohngebiet (WA)    

Grundstück Nr. 0 = 48 m²   

 1 = 767 m²   

 2 = 757 m²   

 3 = 809 m²   

 4 = 672 m²   

 5 = 731 m²   

 6 = 757 m²   

 7 = 773 m²   

 8 = 847 m²   

 9 = 808 m²   

 10 = 764 m²   

 11 = 660 m² 8.393 71,06 

Grünflächen   

Parkanlage (Pastoratsgarten) = 1.606 m²   

Spielplatz/Treffpunkt = 216 m² 1.822 15,42 

Verkehrsflächen    

Planstraße = 779 m²   

Stichweg = 538 m²   

öfftl. Fußweg = 280 m² 1.597 13,52 

Gesamt (= Geltungsbereich B-Plan) 11.812 100,00 
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8.  Kosten der Erschließung 

Die mit der Planung und ihrer Umsetzung verbundenen Kosten werden anteilig von den beiden 
Vorhabenträgern/Eigentümern getragen. Weitergehende Regelungen zur Absicherung der mit 
der Planung verfolgte Ziele und der Durchführung städtebaulicher Maßnahmen (hier insbeson-
dere die Erschließung) werden im Rahmen eines zwischen der Gemeinde und den Eigentümern 
zu schließenden städtebaulichen Vertrages getroffen.  

----------------------- 

 

Die Begründung wurde durch Beschluss der Gemeindevertretung vom ……………. gebilligt. 

 

Böel, am ........................ 

       ............................................................ 

        - Der Bürgermeister – 

 

 

 

 

Anlagen: 

01 - Bebauungsvorschlag 

02 - Schalltechnische Untersuchung v. 16.05.2023, T&H Ingenieure 

03 - Bewertung Wasserhaushaltsbilanz/A-RW 1 v. 05.12.2023, Haase+Reimer Ingenieure 
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